
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/4/25 2004/06/0143
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.2006

Index

L80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol

10/07 Verwaltungsgerichtshof

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

ROG Tir 1984 §16a Abs1 lita;

ROG Tir 1997 §16 Abs1 idF 1997/028;

ROG Tir 1997 §16 Abs3 idF 1997/028;

VwGG §42 Abs2 Z1;

WEG 1975 §13c Abs1;

WEG 2002 §18 Abs1;

Rechtssatz

Der Eigentümergemeinschaft iSd § 18 Abs. 1 WEG 2002 kommt nur hinsichtlich der Verwaltung der Liegenschaft als

solcher Bedeutung zu, sie betri t nicht Rechte der Miteigentümer hinsichtlich ihres Anteiles oder der Nutzung des

Wohnungseigentumsobjektes sowie Individualrechte des Miteigentümers gegenüber Dritten. Der Wortlaut dieser

Bestimmung bietet auch keinerlei Hinweis dafür, dass mit der Einführung der Eigentümergemeinschaft an den

Eigentumsverhältnissen an der Liegenschaft und an den darauf be ndlichen Gebäuden etwas geändert werden sollte

(Hinweis auf das zu der nach der früheren Rechtslage in § 13c Abs. 1 WEG 1975 vorgesehenen, gleichartigen

Wohnungseigentümergemeinschaft ergangene E vom 27. Februar 1998, Zl. 96/06/0182). (Hier: Es tri t somit nicht zu,

dass die Behörden die Eigentümergemeinschaft iSd § 18 Abs. 1 WEG 2002 mit der Frage der Zuordnung von drei

Wohnungen als Freizeitwohnsitze hätten befassen müssen.)
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